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Nr. 29 Dingolfing, 21. November 2019 

 
 
 
42-641/4/2/4-A 350 
 
Herstellung eines Grundwasserbaggersees auf den Grundstücken Fl.Nrn. 4856 und 4856/2, Gem. 
Wallersdorf, durch Herrn Ludwig Ortmeier 
 
 
Der vom Landratsamt Dingolfing-Landau in o.g. Genehmigungsverfahren erlassene Bescheid vom 
12.11.2019, 42-641/4/2/4-A 350, wird hiermit gem. § 27 des Gesetztes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) öffentlich bekanntgemacht. Die öffentliche Bekanntmachung beinhaltet den verfügen-
den Teil und die Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
Der verfügende Teil bestimmt: 
„Gegenstand der Planfeststellung 
Gegenstand der Planfeststellung ist die Herstellung/Erweiterung eines Grundwasserbaggersees von 
dem Grundstück Fl.Nr. 4855, Gem. Wallersdorf, auf die Grundstücke Fl.Nrn. 4856 und 4856/2, Gem. 
Wallersdorf, durch Herrn Ludwig Ortmeier nach dem von Herrn Architekten Stömmer vom 30.03.2019 
und dem Ing. Büro Geoplan vom Juli 2019 gefertigten Plan. Die Planfeststellung ist mit Genehmigungs-
inhalts- und Nebenbestimmungen verbunden. 
 
Folgende Rechtsbehelfsbelehrung ist der Entscheidung beigefügt: 
„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden 
bei dem  
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg, 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1) Form. 
Die Klage kann elektronisch nach Maßgabe der der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen erhoben werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
1) Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.“ 
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbescheides und des Plansatzes liegen für die Dauer vom 
02.12.2019 – 16.12.2019 beim Markt Wallersdorf zur Einsicht aus. 
 
 
Dingolfing, den 12.11.2019 
Landratsamt Dingolfing-Landau 
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Sparkasse Landshut; 
Aufgebot einer verloren gegangenen Sparurkunde 
 
 
Die Sparurkunde 
   Antragsteller 
Sparkassenbuch Konto Nr. 3420407059                 Weber Anton                                                                  
ist in Verlust geraten.                                      
 
Der Vorstand der Sparkasse Landshut erlässt gemäß Artikel 35 AGBGB zum Zwecke der Kraftloserklä-
rung das Aufgebot. 
 
Der Inhaber dieser Sparurkunde wird hiermit aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Urkunde bis 
spätestens 

04.02.2020 
 

bei der Sparkasse Landshut anzumelden. Werden bis zum vorgenannten Termin keine Rechte geltend 
gemacht, so erfolgt anschließend die Kraftloserklärung der Sparurkunde. 
 
Landshut, den 04.11.2019 
Sparkasse Landshut 
gez. 
Muggenthaler                 Geisler 
 
 
 

--------------- 
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Sparkasse Niederbayern-Mitte; 

Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 

 

 

                                                   Kraftloserklärung 

 

 

 

Da Rechte am Sparkassenbuch Nr. 3502307501 nicht geltend gemacht wurden, werden sie hiermit für 

kraftlos erklärt. 

 

 

 

Straubing, den 15.11.2019  

Sparkasse Niederbayern-Mitte 

gez. 

Anja Kaiser  

Gebietsdirektorin 

 

 
 

--------------- 
 
 
 

LANDRATSAMT DINGOLFING-LANDAU 
gez. 

Heinrich Trapp 
Landrat 


